
Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 10.10.2017 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 17 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 18 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Herr Gemeinderat Karl-Heinz Moser  

 Frau Gemeinderätin Bettina Rommel  

   
 

Unentschuldigt :  
 

  
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Herr Attila Kisa; Herr 
Daniel Schreiber 
 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

Öffentlicher Teil 

 
1.1. Bekanntgaben  

- Sitzungstermine und allgemeine Termine des Gemeinderates und seiner 
Ausschüsse für das Jahr 2018 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 347/2017 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls.   
 
Der Gemeinderat nimmt von der Terminplanung zustimmend Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bürgermeister 
  2 x Hauptamt 
  2 x Kämmerei 
  1 x Bauamt 
  1 x Technische Verwaltung 
  1 x Ordnungsamt 
  1 x Vorzimmer   
 



 
 

 

 
 

Sitzungstermine und allgemeine Termine des Gemeinderates und 
seiner Ausschüsse für das Jahr 2018 

 
 

Nachfolgend sind die restlichen Termine des Gemeinderates für das Jahr 2017 sowie die im 

kommenden Jahr geplanten Sitzungen aufgeführt. Während den in Baden-Württemberg fest-

gelegten allgemeinen Schulferien findet turnusmäßig keine Sitzung statt. Im Einzelfall kann dies 

jedoch notwendig werden. 

 

2017 

KW Datum Gremium bzw. Veranstaltung 

41 10.10.2017 Gemeinderat und Ältestenrat um 18.30 Uhr 

46 19.11.2017 
Gemeinde-Gedenkfeier auf dem Friedhof in Hößlinswart (Volkstrau-
ertag) 

47 21.11.2017 Gemeinderat 

47 26.11.2017 Totensonntag, Gedenkfeier auf dem Friedhof in Rettersburg 

48 29.11.2017 
Bürgerversammlung mit Blutspendenehrung in der Turn- und Ver-
sammlungshalle Steinach 

49 05.12.2017 Bau- und Umweltausschuss 

50 12.12.2017 Verwaltungs- und Finanzausschuss 

51 19.12.2017 Gemeinderat 

51 24.12.2017 
Weihnachtslieder mit dem Musikverein Weißbuch e.V. und der Harmonie Oppelsbohm e.V. 
sowie Ansprache Bürgermeister gegen 16.00 Uhr beim Rathaus Oppelsbohm 

   

2018 

KW Datum Gremium bzw. Veranstaltung 

05 30.01.2018 Jahresessen Gemeinderat 

06 06.02.2018 Gemeinderat und Ältestenrat um 18.30 Uhr  

08 20.02.2018 Bau- und Umweltausschuss 

10 06.03.2018 Gemeinderat 

15 10.04.2018 Gemeinderat und Ältestenrat um 18.30 Uhr 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/347/2017 022.3 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

10.10.2017 öffentlich Kenntnisnahme 
 
 



2018 

KW Datum Gremium bzw. Veranstaltung 

16 17.04.2018 Bau- und Umweltausschuss 

19 08.05.2018 Gemeinderat 

23 05.06.2018 Gemeinderat 

26 26.06.2018 Bau- und Umweltausschuss 

28 10.07.2018 Gemeinderat und Ältestenrat um 18.30 Uhr 

37 11.09.2018 Verwaltungs- und Finanzausschuss 

38 18.09.2018 Bau- und Umweltausschuss 

39 25.09.2018 Gemeinderat 

43 23.10.2018 Gemeinderat und Ältestenrat um 18.30 Uhr 

46 18.11.2018 
Gemeinde-Gedenkfeier auf dem Friedhof in Reichenbach (Volks-
trauertag) 

47 20.11.2018 Gemeinderat 

47 25.11.2018 Totensonntag, Gedenkfeier auf dem Friedhof in Rettersburg 

48 27.11.2018 Verwaltungs- und Finanzausschuss 

48 28.11.2018 
Bürgerversammlung mit Blutspenderehrung in der Turn- und Ver-
sammlungshalle Steinach 

49 04.12.2018 Bau- und Umweltausschuss 

50 11.12.2018 Gemeinderat 

52 24.12.2018 
Weihnachtslieder mit dem Musikverein Weißbuch e.V. und der Harmonie Oppelsbohm e.V. 
sowie Ansprache Bürgermeister gegen 16.00 Uhr beim Rathaus Oppelsbohm 

 
 
 
- Änderungen bleiben vorbehalten – 
 
Die Sitzungen beginnen jeweils um 19.00 Uhr. 
 
 
 
 
 
 
   
  



 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat nimmt von der Terminplanung zustimmend Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bürgermeister 
2 x Hauptamt 
2 x Kämmerei 
1 x Bauamt 
1 x Technische Verwaltung 
1 x Ordnungsamt 
1 x Vorzimmer   
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 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Herr Gemeinderat Karl-Heinz Moser  

 Frau Gemeinderätin Bettina Rommel  

   
 

Unentschuldigt :  
 

  
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Herr Attila Kisa; Herr 
Daniel Schreiber 
 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
1.2. Bekanntgaben  

- Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner Aus-
schüsse 

   

    
Der Vorsitzende gibt die Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner Aus-
schüsse bekannt: 
 

 Sitzung des Gemeinderats      21.11.2017 

 Sitzung des Bau- und Umweltausschusses    05.12.2017 

 Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses   12.12.2017 

 Sitzung des Gemeinderats      19.12.2017   
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
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Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
1.3. Bekanntgaben  

- Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung am 26.09.2017 gefassten 
Beschlüsse 

   

    
Bürgermeister Friedrich gibt bekannt, dass sich der Gemeinderat in seiner letzten nichtöffentli-
chen Sitzung am 26.09.2017 einstimmig dafür ausgesprochen hat, Frau Heidi Utsch im Rahmen 
des Pakts für Integration befristet für zwei Jahre anzustellen. Die Anstellung erfolgt im Rahmen 
einer interkommunalen Kooperation durch die Gemeinde Weissach im Tal. Des Weiteren hat der 
Gemeinderat der Freigabe zum Verkauf eines Bauplatzes im Baugebiet Stoffelannenäcker zu-
gestimmt und verzichtet auf das Verlangen einer Vertragsstrafe. Der Gemeinderat hat einstim-
mig der Höhergruppierung einer Mitarbeiterin einer Kindertageseinrichtung zugestimmt und ihr 
zudem die Leitung dieser Kindertageseinrichtung übertragen. Außerdem wurde Bürgermeister 
Friedrich vom Gemeinderat einstimmig dazu ermächtigt, einen befristeten Arbeitsvertrag um 
sechs Monate zu verlängern.    
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
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Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
1.4. Bekanntgaben  

- Sachstand Breitbandausbau / Förderung FTTH-Masterplanung 
   

    
Zum aktuellen Stand beim Breitbandausbau teilt der Vorsitzende mit, dass das Leerrohrprojekt 
Nachbarschaftsschule – Oppelsbohm in Kürze durch die Firma Leonhard Weiss oder ein Subun-
ternehmen begonnen wird.  
Zum DSL-Ausbau Birkenweißbuch und Vorderweißbuch hat die sdt.net AG mitgeteilt, dass die 
Schaltverteiler inzwischen mit Glasfaser versorgt sind. Die neuen Bandbreiten bis 100 MBit/s im 
Download können bereits online bestellt werden und sind voraussichtlich ab Anfang 2018 ver-
fügbar. 
 
Der Vorsitzende gibt zudem bekannt, dass die Gemeinde für den Breitbandausbau einen Zu-
wendungsbescheid in Höhe von bis zu 50.000 € höchstens jedoch in Höhe der zuwendungsfähi-
gen Ausgaben (Vollfinanzierung) für die Inanspruchnahme von externen Planungs- und/oder 
Beratungsleistungen akquirieren konnte. Die Gemeinde möchte mit einer FTTH-Masterplanung 
einen flächendeckenden Breitbandausbau mit Glasfaseranschlüssen bis in die Wohn- und Be-
triebsgebäude erreichen.    
 
Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
  1 x Bauamt 
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Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Herr Attila Kisa; Herr 
Daniel Schreiber 
 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
1.5. Bekanntgaben  

- Projekt "Soccer at midnight" 
   

    
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass das Projekt “Soccer at midnight” am 13.10.2017 in der 
Sporthalle in Oppelsbohm stattfindet.   
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
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1.6. Bekanntgaben  

- Abteilungsversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Süd 
   

    
Die Abteilungsversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Süd findet am 03.11.2017 statt.    
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
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1.7. Bekanntgaben  

- Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr 
   

    
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr am 
17.11.2017 stattfindet.    
 
Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 
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2.1. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  

- Geburtstage der Gemeinderäte seit der letzten Sitzung am 26.09.2017 
   

    
Der Vorsitzende spricht folgenden Gemeinderäten, die seit der letzten Gemeinderatssitzung am 
26.09.2017 Geburtstag hatten, seine Glückwünsche aus und bedankt sich für das ehrenamtliche 
Engagement.  
 

 Herr Gemeinderat Karl-Heinz Moser    7. Oktober 

 Herr Gemeinderat Egon Möhler    8. Oktober  
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3. Bürgerfragestunde    
    
Es wurden keine Anfragen aus der Mitte der Bürgerschaft gestellt.   
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4. Feststellung Rechnungsergebnis der Gemeinde Berglen für das Haus-

haltsjahr 2016 
 

   

    
Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 344/2017 vor. Die Vorlage ist Be-
standteil des Protokolls. 
 
Der Vorsitzende verweist auf die einstimmige Beschlussempfehlung des Verwaltungs- und Fi-
nanzausschusses und leitet kurz in die Thematik ein. Für die geleistete Arbeit spricht er dem 
Kämmereiteam seinen Dank aus.  
 
Nachfolgend erläutert Kämmerer Schreiber die Eckpunkte der Jahresrechnung anhand einer 
PowerPoint-Präsentation.  
 
Gemeinderat Geck betont, dass das Rechnungsergebnis (Schwarze Null) etwas Besonderes 
sei, das sicher nicht viele Gemeinden in Baden-Württemberg aufweisen können. Trotzdem hat 
die Gemeinde große Investitionen vorgenommen. Das Ergebnis sollte die Gemeinde aber nicht 
zum Geld ausgeben verleiten. Gemeinderat Geck dankt der Kämmerei für die gute Vorbereitung 
und den frühen Abschluss des Rechnungsergebnisses.  
 
Auch Gemeinderätin Jooß dankt im Namen des Gemeinderats für die gute Arbeit während des 
ganzen Jahres. Die Gemeinde steht sehr gut da, dies ist insbesondere den Bauplatzveräuße-
rungen geschuldet.  
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass bereits jetzt der Grunderwerb für das neue Baugebiet 
Hanfäcker und für ein kleineres Gebiet in Hößlinswart getätigt werden konnte. Insgesamt konnte 
die Grundvoraussetzung geschaffen werden, dass für schlechtere Zeiten vorgesorgt ist.   
 
Der Gemeinderat fasst nachfolgend den einstimmigen Beschluss: 
 
Der Gemeinderat fasst folgende Beschlüsse: 
 
1. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden, soweit sie in der Zuständigkeit 

des Gemeinderats bzw. des Verwaltungs- und Finanzausschusses fallen (siehe B 2 des 



beiliegenden Rechenschaftsberichts 2016), genehmigt. 
 
2. Der Bildung der Haushaltsreste im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (siehe B 1 

des beiliegenden Rechenschaftsberichts 2016) wird zugestimmt. 
 
3. Der Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.080.218,33 € wird zugestimmt. 
 
4. Die Jahresrechnung 2016 wird gem. § 95 Gemeindeordnung wie folgt festgestellt: 

Verwaltungs- Vermögens- Gesamt-

haushalt haushalt haushalt

€ € €

1.   Soll-Einnahmen 14.465.735,52 7.010.715,47 + 21.476.450,99

2.   Neue Haushaltseinnahmereste + 0,00 + 0,00 + 0,00

3.   Zwischensumme + 14.465.735,52 + 7.010.715,47 + 21.476.450,99

4.   Ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr + 0,00 + 0,00 + 0,00

5.   Bereinigte Soll-Einnahmen + 14.465.735,52 + 7.010.715,47 + 21.476.450,99

6.   Soll-Ausgaben + 14.507.317,11 + 7.904.991,70 + 22.412.308,81

7.   Neue Haushaltsausgabereste + 268.305,80 + 3.977.133,37 + 4.245.439,17

8.   Zwischensumme + 14.775.622,91 + 11.882.125,07 + 26.657.747,98

9.   Ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr - 309.887,39 - 4.871.409,60 - 5.181.296,99

10. Bereinigte Soll-Ausgaben + 14.465.735,52 + 7.010.715,47 + 21.476.450,99

11. Differenz  10. / 5. (+ = Fehlbetrag) + 0,00 + 0,00 + 0,00  
 
5. Die Vermögensrechnung 2016 (Geldvermögensrechnung nach § 43 GemHVO) wird wie 
folgt festgestellt: 
Bezeichnung Stand am Zugang Abgang Stand am

1. Januar 2016 2016 2016 31. Dez.2016

€ € € €

1. Forderungen aus Geldanlagen:

Einlagen bei Banken + 7.513.824,60 € + 15.923,95 € - 1.512.922,04 € + 6.016.826,51 €

Bausparverträge + 0,00 € + 0,00 € + 0,00 € + 0,00 €

Summe 1 -: + 7.513.824,60 € + 15.923,95 € - 1.512.922,04 € + 6.016.826,51 €

2. Teile des Anlagevermögens (§ 46 Nr.2 Buchst.d) bis g) GemHVO):

a) Darlehen an Wasserwerk + 396.251,18 € + 0,00 € - 58.798,54 € + 337.452,64 €

b) Geschäftsanteile

     Volksbank Rems + 450,00 € + 0,00 € + 0,00 € + 450,00 €

     KDRS + 12.436,11 € + 0,00 € + 0,00 € + 12.436,11 €

Summe Geschäftsanteile + 12.886,11 € + 0,00 € + 0,00 € + 12.886,11 €

c) Stammkapital an Wasserwerk + 204.516,75 € + 0,00 € + 0,00 € + 204.516,75 €

Summe 2 -: + 613.654,04 € + 0,00 € - 58.798,54 € + 554.855,50 €

3. Rücklagen:

Allgemeine Rücklage + 4.943.646,93 € + 1.080.218,33 € + 0,00 € + 6.023.865,26 €

4. Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen usw.

Kredite vom Kreditmarkt + 363.016,96 € + 0,00 € - 363.016,96 € + 0,00 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
  1 x Landratsamt-Kommunalamt (über Kämmerei)  
 



 
 

 

 
 

Feststellung Rechnungsergebnis der Gemeinde Berglen für das 
Haushaltsjahr 2016 

 
 
Zu den näheren Einzelheiten wird auf die Jahresrechnung 2016 verwiesen. 
 
Das Haushaltsjahr 2016 schließt mit einem durchaus erfreulichen Ergebnis ab. Die Zu-
führung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt liegt um ca. 183.000 Euro unter der 
Zuführung des Jahres 2015, historisch betrachtet für die Gemeinde Berglen aber noch 
immer auf hohem Niveau. Im Haushaltsjahr 2016 wurde keine Entnahme aus der Rückla-
ge notwendig, um die Ausgaben zu decken. Eine Darlehensaufnahme war nicht geplant. 
 
Die Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt im Haushaltsjahr 2016, also 
die freie Investitionsspitze, beträgt 1.311.477,62 €, während bei der Haushaltsplanaufstellung 
davon ausgegangen wurde, dass im Jahr 2016 lediglich eine Zuführung i.H.v. 413.000,00 € 
erwirtschaftet werden kann. Die Netto-Investitionsrate (Zuführung zum Vermögenshaushalt 
abzüglich Kredittilgungen) beträgt im Jahr 2016 948.460,66 € (2015: 1.407.961,88 €, 2014: 
1.744.925,41 €, 2013: 1.880.530,62 €). Bei 6.136 Einwohnern (zum Stand 31.12.2015 des Sta-
tistischen Landesamtes Baden-Württemberg) entspricht dies 154,57 €/Einwohner (Vorjahr: 
232,72 €/ Einwohner). 
 
Auf die Erläuterungen der Seiten 40 ff. der Jahresrechnung wird verwiesen. Dort sind die Grün-
de für die Veränderung der Investitionsrate aufgeführt. 
 
Der Schuldenstand des Gemeindehaushalts (ohne Wasserwerk) verringerte sich erneut und 
beträgt damit zum 31.12.2016 erstmals 0,00 € bzw. 0,00 €/Einwohner (31.12.2015: 363.016,96 
€ bzw. 60,00 €/Einw.). Er ist in Höhe der Kredittilgungen 2016 gesunken. 
 
Eine Darlehensaufnahme war für das Haushaltsjahr 2016 nicht vorgesehen. 
 
Statt der veranschlagten Entnahme in Höhe von 1.640.000,00 € (2015 Rücklagenentnahme: 
193.020,54 €) konnte der Rücklage ein Betrag i.H.v. 1.080.218,33 € außerplanmäßig zugeführt 
werden.  
 
Die allgemeine Rücklage erreicht zum 31.12.2016 ihren historischen Höchststand und beträgt 
6.023.865,26 € bzw. 981,73 €/ Einwohner. 
 
Wird dem Rücklagenbestand die Verschuldung des Wasserwerks in Höhe von 2.152.658,31 € 
gegenübergestellt, ergibt sich ein Überschuss zum 31.12.2016 von 3.871.206,95 €. Damit ist 
die Gemeinde Berglen samt Sonderrechnungen effektiv schuldenfrei. 
 
Bei der Betrachtung des Rücklagenstandes muss jedoch bedacht werden, welche großen Aus-
gabepositionen die nächsten Jahre gestemmt werden müssen (siehe Investitionsprogramm 
Haushalt 2017): 
 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/344/2017 913.69 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

10.10.2017 öffentlich Entscheidung 
 
 



 
- Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeuge 800.000,00 € 
- Ausbau Kinderbetreuung 2.975.000,00 € 
- Neuer Kunstrasen Sportplatz Erlenhof 300.000,00 € 
- Straßensanierungen 2.010.000,00 € 
- Kanal-/Kläranlagensanierungen 3.623.000,00 € 
- Maßnahmen Friedhöfe 412.000,00 € 
- Ersatzbeschaffungen Bauhof 415.000,00 € 
- Neubau Bauhof 2.000.000,00 € 
- Kostenanteil Flurbereinigung 400.000,00 € 
- Feldwegsanierungen 700.000,00 € 
- DSL Ausbau 880.000,00 € 
- Ausbau barrierefreie Bushaltestellen 360.000,00 € 

Insgesamt 14.875.000,00 € 
 
 
Dies sind jedoch lediglich die größeren, investiven Maßnahmen im Vermögenshaushalt. Hinzu 
kommen die ansteigenden Personalkosten im Kinderbetreuungsbereich, da zur Umsetzung des 
Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz und den deutlich gestiegenen Kinderzahlen in 
den Einrichtungen mehr Personal eingestellt werden muss, sowie der Unterhaltungsstau der 
gemeindlichen Liegenschaften. 
Diese Kosten belasten langfristig den Verwaltungshaushalt, was sich negativ auf die Zuführung 
zum Vermögenshaushalt und damit auf die Netto-Investitionsrate auswirkt. 
 
Zusätzlich wirken sich die relativ hohen Gewerbesteuereinnahmen, zwei Jahre zeitversetzt, 
negativ auf die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich aus, die im Jahr 
2016 immerhin mit 2.446.023,30 € ca. 16,9 % der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes aus-
machten. 
 
 
Verwaltungshaushalt: 
 
Der Verwaltungshaushalt liegt mit 14.465.735,52 € (Vorjahr 14.123.892,53 €) um 153.235,52 € 
(1,1 %) über dem Planansatz von 14.312.500,00 €. Wenn die Zuführung des Verwaltungs- an 
den Vermögenshaushalt außer Acht gelassen wird, ergibt sich folgender Vergleich: 
 

Jahr Plan Ausgaben Mehr(+)/ in %

Weniger(-) zum Plan

€ € € %

1. Volumen Verwaltungshaushalt einschl.Zuführung an Vermögenshaushalt:

2016 14.312.500,00 14.465.735,52 153.235,52 1,1%

2015 13.616.700,00 14.123.892,53 507.192,53 3,7%

2016 zu 2015 695.800,00 341.842,99 -353.957,01

2. Volumen Verwaltungshaushalt ohne Zuführung an Vermögenshaushalt:

2016 13.899.500,00 13.154.257,90 -745.242,10 -5,4%

2015 13.236.700,00 12.629.011,01 -607.688,99 -4,6%

2016 zu 2015 662.800,00 525.246,89 -137.553,11  
 
Die für dieses Ergebnis maßgebenden Mehr- bzw. Mindereinnahmen und Mehr- bzw. Minder-
ausgaben sind auf den Seiten 41-42 des beigefügten Rechenschaftsberichts detailliert erläutert. 
 
 



Vermögenshaushalt: 
Der Vermögenshaushalt liegt mit 7.010.715,47 € (Vorjahr 3.670.248,91 €) um 1.721.584,53 € 
(19,7 %) unter dem Planansatz von 8.732.300,00 €. In nachfolgender Aufstellung ist zusätzlich 
bei den Einnahmen die Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt sowie die 
Rücklagenentnahme und bei den Ausgaben die Rücklagenzuführung außer Acht gelassen und 
dann verglichen worden: 
 

Jahr Plan Ausgaben bzw. Mehr(+)/ in %

Einnahmen Weniger(-) zum Plan

€ € € %

1. Volumen Vermögenshaushalt einschl. Zuführung vom Verwaltungshaushalt und

Rücklagenzuführung

2016 8.732.300,00 7.010.715,47 -1.721.584,53 -19,7%

2015 6.150.000,00 3.670.248,91 -2.479.751,09 -40,3%

2016 zu 2015 2.582.300,00 3.340.466,56 758.166,56

2. Volumen Vermögenshaushalt -Einnahmen- ohne Zuführung vom

Verwaltungshaushalt und ohne Entnahme aus allg. Rücklage:

2016 6.679.300,00 5.699.237,85 -980.062,15 -14,7%

2015 4.761.600,00 1.982.346,85 -2.779.253,15 -58,4%

2016 zu 2015 1.917.700,00 3.716.891,00 1.799.191,00

3. Volumen Vermögenshaushalt -Ausgaben- ohne Rücklagenzuführung:

2016 8.732.300,00 5.930.497,14 -2.801.802,86 -32,1%

2015 6.150.000,00 3.670.248,91 -2.479.751,09 -40,3%

2016 zu 2015 2.582.300,00 2.260.248,23 -322.051,77  
 
Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts sind in beiliegendem Rechenschafts-
bericht auf den Seiten 43-57 ausführlich erläutert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat fasst folgende Beschlüsse: 
 
5. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden, soweit sie in der Zuständigkeit 

des Gemeinderats bzw. des Verwaltungs- und Finanzausschusses fallen (siehe B 2 
des beiliegenden Rechenschaftsberichts 2016), genehmigt. 

 
6. Der Bildung der Haushaltsreste im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (siehe B 1 

des beiliegenden Rechenschaftsberichts 2016) wird zugestimmt. 
 
7. Der Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.080.218,33 € wird zugestimmt. 
 
8. Die Jahresrechnung 2016 wird gem. § 95 Gemeindeordnung wie folgt festgestellt: 



Verwaltungs- Vermögens- Gesamt-

haushalt haushalt haushalt

€ € €

1.   Soll-Einnahmen 14.465.735,52 7.010.715,47 + 21.476.450,99

2.   Neue Haushaltseinnahmereste + 0,00 + 0,00 + 0,00

3.   Zwischensumme + 14.465.735,52 + 7.010.715,47 + 21.476.450,99

4.   Ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr + 0,00 + 0,00 + 0,00

5.   Bereinigte Soll-Einnahmen + 14.465.735,52 + 7.010.715,47 + 21.476.450,99

6.   Soll-Ausgaben + 14.507.317,11 + 7.904.991,70 + 22.412.308,81

7.   Neue Haushaltsausgabereste + 268.305,80 + 3.977.133,37 + 4.245.439,17

8.   Zwischensumme + 14.775.622,91 + 11.882.125,07 + 26.657.747,98

9.   Ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr - 309.887,39 - 4.871.409,60 - 5.181.296,99

10. Bereinigte Soll-Ausgaben + 14.465.735,52 + 7.010.715,47 + 21.476.450,99

11. Differenz  10. / 5. (+ = Fehlbetrag) + 0,00 + 0,00 + 0,00  
 
5. Die Vermögensrechnung 2016 (Geldvermögensrechnung nach § 43 GemHVO) wird wie 
folgt festgestellt: 
Bezeichnung Stand am Zugang Abgang Stand am

1. Januar 2016 2016 2016 31. Dez.2016

€ € € €

1. Forderungen aus Geldanlagen:

Einlagen bei Banken + 7.513.824,60 € + 15.923,95 € - 1.512.922,04 € + 6.016.826,51 €

Bausparverträge + 0,00 € + 0,00 € + 0,00 € + 0,00 €

Summe 1 -: + 7.513.824,60 € + 15.923,95 € - 1.512.922,04 € + 6.016.826,51 €

2. Teile des Anlagevermögens (§ 46 Nr.2 Buchst.d) bis g) GemHVO):

a) Darlehen an Wasserwerk + 396.251,18 € + 0,00 € - 58.798,54 € + 337.452,64 €

b) Geschäftsanteile

     Volksbank Rems + 450,00 € + 0,00 € + 0,00 € + 450,00 €

     KDRS + 12.436,11 € + 0,00 € + 0,00 € + 12.436,11 €

Summe Geschäftsanteile + 12.886,11 € + 0,00 € + 0,00 € + 12.886,11 €

c) Stammkapital an Wasserwerk + 204.516,75 € + 0,00 € + 0,00 € + 204.516,75 €

Summe 2 -: + 613.654,04 € + 0,00 € - 58.798,54 € + 554.855,50 €

3. Rücklagen:

Allgemeine Rücklage + 4.943.646,93 € + 1.080.218,33 € + 0,00 € + 6.023.865,26 €

4. Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen usw.

Kredite vom Kreditmarkt + 363.016,96 € + 0,00 € - 363.016,96 € + 0,00 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei 
1 x Landratsamt-Kommunalamt (über Kämmerei)  
 

 







































































































































































Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 10.10.2017 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 17 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 18 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Herr Gemeinderat Karl-Heinz Moser  

 Frau Gemeinderätin Bettina Rommel  

   
 

Unentschuldigt :  
 

  
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Herr Attila Kisa; Herr 
Daniel Schreiber 
 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 
5. Feststellung Rechnungsergebnis 2016 Wasserwerk 

 
   

    
Auf die Sitzungsvorlage 342/2017 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls. 
 
Der Vorsitzende verweist auf die einstimmige Beschlussempfehlung des Verwaltungs- und Fi-
nanzausschusses in der Sitzung am 04.10.2017 und erteilt nach einer kurzen Einführung in die 
Thematik dem Kämmerer das Wort. 
 
Kämmerer Schreiber erläutert nachfolgend in einem kurzen Sachvortrag anhand einer Power-
Point-Präsentation die Eckdaten. 
 
Gemeinderat Geck verweist auf die positive Entwicklung der letzten drei Jahre. Die Gemeinde ist 
mit dem Wasserwerk auf einem langen aber guten Weg. Abschließend bedankt er sich bei der 
Kämmerei für die gute Vorbereitung des Jahresabschlusses.  
 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss des Wasserwerks Berglen für das Wirt-
schaftsjahr 2016 fest. 
 



 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
  1 x Landratsamt-Kommunalamt (über Kämmerei)  
 



 
 

 

 
 

Feststellung Rechnungsergebnis 2016 Wasserwerk 
 
 

1. Lagebericht 

Das Wirtschaftsjahr 2016 schließt mit einem Gewinn in Höhe von 62.650,15 € (2015: Gewinn in 
Höhe von 97.194,05 €) ab. 
 
Die verkaufte Wassermenge ist mit 251.239 m³ (Vorjahr: 254.127 m³) etwas niedriger als im 
Vorjahr.  
 
Der Erlös aus dem Wasserverkauf beträgt 757.721,88 € (Vorjahr 743.680,64 €). 
 
Der Aufwand für den Wasserbezug von 81.270 m³ (Vorjahr 67.851 m³) vom Zweckverband 
Wasserversorgung Berglen-Wieslauf hat sich auf 73.694,02 € (Vorjahr 69.422,53 €) erhöht.  
 
Der Anstieg des Fremdwasserbezugs erklärt sich durch den heißen Sommer im vergangenen 
Jahr. Die Quellschüttung der eigenen Quellen ging leicht zurück und die Wassermehrabnahme 
musste durch Wasserzukäufe vom Zweckverband Berglen-Wieslauf gedeckt werden. Hinzu 
kam, dass im Zuge der Baumaßnahmen in Ödernhardt die dortige Quelle im November bis zum 
Abschluss der Arbeiten vom Netz genommen wurde. 
 
Auch wenn das Wasserwerk Berglen kein Wasser vom Zweckverband bezieht, entstehen für 
die Vorhaltung der Bezugsrechte jährliche Kosten in Höhe von 45.236,38 € (Stand 2016). 
 

Festkostenumlage ges. Festkosten 411.239,80 € 402.555,17 €

ges. Beteiligungsquote in l/s 50,00 50,00 

Quote Berglen in l/s 5,50 5,50 

Summe 45.236,38 € 44.281,07 €

Betriebskostenumlage ges. Betriebsaufwand 314.316,04 € 316.833,64 €

ges. Wasserlieferung in m³ 897.631,00 855.061,00 

Wasserlieferung Berglen in m³ 81.270,00 67.851,00 

Summe 28.457,65 € 25.141,46 €

Gesamt 73.694,02 € 69.422,53 €

2016 2015

 
 
Während die Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Materialver-
brauch) in 2016 gegenüber 2015 gestiegen sind, haben sich die Aufwendungen für bezogene 
Leistungen reduziert. Aufgrund einer Änderung der Rechtsvorschriften wird das Wasserent-
nahmeentgelt ab 2016 den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zugeordnet. Diese 
wurden bis 2015 bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen geführt und betrugen 2016 
18.272,89 € Insgesamt hat sich der Materialaufwand um 25.444,08 € auf 332.820,29 € erhöht. 
 
Die finanzielle Lage des Wasserwerks Berglen ist geordnet. Die Eigenkapitalquote beträgt 
28,22 % (Vorjahr 28,40 %). Das Eigenkapital beträgt nach der Bilanz zum 31.12.2016 
1.389.199,37 € (Vorjahr 1.326.549,22 €) und ist in Höhe des Jahresgewinns 2016 (62.650,15 €) 
gestiegen.  
 
Die Kapitalunterdeckung zur – nach Auffassung der Finanzverwaltung – notwendigen Eigen-
kapitalausstattung von 30% (1.476.899,83 €) hat sich mit -87.700,46 € gegenüber dem Vorjahr 
(74.232,75 €) verschlechtert.  

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/342/2017 913.69 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

10.10.2017 öffentlich Entscheidung 
 
 



 
Der Vermögensplan 2016 weist zum Jahresende einen Finanzierungsfehlbetrag in Höhe von 
391.257,22 € (Vorjahr Finanzierungsfehlbetrag 484.506,37 €) aus. Dies ist auf die unterlassene 
Darlehensaufnahme zurückzuführen. Dadurch hat sich in der langfristigen Finanzierung die De-
ckungsmittellücke auf -1.151.607,80 € (Vorjahr -760.350,58 €) deutlich erhöht. Da im Herbst 
des Jahres 2016 bereits absehbar war, dass der Jahresabschluss der Gemeinde deutlich bes-
ser als erwartet ausfallen wird und die im Investitionsprogramm ausgewiesenen Darlehensauf-
nahmen der nächsten Jahre nicht in der geplanten Höhe notwendig werden, wurde im Haus-
haltsplan 2017 ein inneres Darlehen der Gemeinde an das Wasserwerk in Höhe von 
1.000.000,00 € veranschlagt. Die Zinszahlungen fließen so nicht an einen externen Dritten, 
sondern verbleiben bei der Gemeinde. 
 
 



2. Erläuterungen zur Bilanz 
Das Anlagevermögen hat sich um rd. 222.000 € auf 4.753.983,44 € (von 4.531.703,61 € im 
Vorjahr) erhöht. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2016 erneut mehr investiert wurde 
als Abschreibungen angefallen sind. 
 
Im Jahr 2016 wurden folgende Investitionsvorhaben erstellt bzw. aktiviert: 
 
Gewinnungs- und Bezugsanlagen: 
Pumpwerk Hofstatt 7.406,18 € 
  7.406,18 € 
Speicheranlagen: 
Hochbehälter Galgenberg - Kreiselpumpe 717,80 € 
 
Verteilungsanlagen: 
Hausanschlüsse 36.444,34 € 
Leitungsnetz Hößlinswart 602.832,95 € 
Erschließung Baugebiet Stoffelannenäcker/Steinach 75.802,30 € 
Leitungsumverlegung Neubau Sporthalle Oppelsbohm 7.926,93 € 
- davon werden abgesetzt: Kostenersätze Hausanschlüsse - 43.286,03 € 
- davon werden abgesetzt: Beiträge und ähnliche Entgelte - 56.398,59 € 
  623.321,90 € 
Anlagen im Bau: 
Schachtbauwerk Nachbarschaftsschule 4.995,72 € 
Rosenstraße 2.286,66 € 
UIrichstraße, Ödernhardt 5.707,57 € 
Cäsarstraße, Ödernhardt 61.498,45 € 
Ludwigstraße, Ödernhardt 46.574,65 € 
Dahlienstraße, Stöckenhof 40.846,99 € 
Erschließung Baugebiet Stöckenhäule/Stöckenhof 35.275,68 € 
Sanierung Leitungstrasse HB Galgenberg – Bretzenacker 306.144,01 € 
  503.329,73 € 
- abzüglich Umbuchungen Aktivierung Anlagen im Bau - 693.968,36 € 
  - 190.638,63 € 
 

Investitionsaufwand Summe 440.807,25 € 

 
Der Bestand an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen hat mit 77.386,80 € zum Vorjahr (68.463,39 
€) zugenommen. 
 
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen zum Jahresende 152.147,16 € 
(Vorjahr 149.220,15 €). Diese gliedern sich wie folgt auf: 
 

- Wasserzins:  3.336,12 € 
- Verbrauchsabrechnung: 148.811,04 € 

 
Das Stammkapital des Wasserwerks Berglen beträgt unverändert 204.516,75 €. Die allgemei-
ne Rücklage beträgt wie im Vorjahr 1.254.738,39 €. 
 
Das Eigenkapital hat sich durch den Jahresgewinn 2016 auf 1.389.199,37 € (von 1.326.549,22 
€ im Vorjahr) erhöht. 
 
Der Verlustvortrag aus dem Vorjahr beträgt 132.705,92 € (Vorjahr 229.899,97 €). Durch den 
Jahresgewinn 2016 von 62.650,15 € (Vorjahresgewinn i.H.v. 97.194,05 €) reduziert sich der 
Bilanzverlust auf 70.055,77 €. 
 
 
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten reduzieren sich durch die Tilgungsleistun-
gen i.H.v. 150.926,90 € im Jahr 2016 zum 31.12.2016 auf 1.815.205,68 € (Vorjahr 1.966.132,58 



€). Ein Darlehen in Höhe von ca. 210.000,00 € wurde umgeschuldet, da es sich um einen ge-
meinsamen Darlehensvertrag mit dem Kommunalhaushalt handelte und die Gemeinde 2016 die 
zwei noch bestehenden Darlehensverträge gekündigt hat, um sich zu entschulden. 
 
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich auf 103.244,64 € (Vor-
jahr 91.509,88 €) erhöht.  
 
Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde haben sich erhöht und betragen 
1.607.962,25 € (Vorjahr 1.268.720,01 €), davon Gemeindedarlehen: 337.452,63 € (Vorjahr 
396.251,17 €), Kassenmehrausgaben: 1.244.220,24 € (Vorjahr 858.929,83 €) und die entspre-
chende Verzinsung des Kassenverrechnungssaldos i.H.v. 26.289,38 € (Vorjahr 13.539,01 €). 
 
Die Darlehen betragen damit zum 31.12.2016 insgesamt 2.152.658,31 € (Vorjahr 2.362.383,75 
€). Dies entspricht 350,82 €/Einwohner (Einwohnerzahl zum 31.12.2015: 6.136) (Vorjahr 390,48 
€/Einwohner).  
 
Die Tilgungsausgaben 2016 betragen 209.725,44 € (Vorjahr 215.002,51 €).  
 
 
 

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 

Die verkaufte Wassermenge von 251.239 m³ (2015: 254.127 m³, 2014: 245.692 m³, 2013: 
246.325 m³, 2012: 240.219 m³, 2011: 234.425 m³, 2010: 238.226 m³, 2009: 239.889 m³, 2008: 
235.708 m³, 2007: 239.410 m³) ist geringfügig niedriger als im Vorjahr. Der Wasserpreis beträgt 
seit dem 01.01.2015 2,43 €/m³. Der kostendeckende Wasserpreis (nach der Gewinn- und Ver-
lustrechnung; Aufwendungen: 736.493,13 €; sonstige Erlöse: 41.421,40 €) würde, ohne die 
Grundgebühr, 2,77 €/m³ netto betragen. Mit der Grundgebühr in Höhe von 5,10 €/Monat netto 
und der Zählergebühr i.H.v. 0,36 €/Monat netto (insgesamt ca. 137.600 €) läge der kostende-
ckende (einheitliche) Wasserpreis für das Wirtschaftsjahr 2016 bei 2,22 €/m³ netto. 
 
Die Einnahmen aus dem Wasserverkauf haben sich, trotz der niedrigeren Wasserverkaufs-
menge, auf 757.721,88 € erhöht (2015: 743.680,64 €, 2014: 619.438,59, 2013: 617.903,33 €, 
2012: 616.096,81 €, 2011: 612.930,93 €, 2010: 607.787,20 €, 2009: 607.045,24 €, 2008: 
602.906,39 €, 2007: 527.814,02 €). Dies hängt zum einen mit der Rechnungsabgrenzung (die 
Zählerablesezeiträume sind nicht jedes Jahr exakt identisch), zum anderen mit den höheren 
Einnahmen durch Grundgebühren von Neubauten bzw. Neuanschlüssen zusammen. 
 
Die sonstigen Umsatzerlöse (insbesondere Kostenersätze für die Behebung von Rohrbrü-
chen) belaufen sich auf 19.519,30 € (Vorjahr 9.632,28 €) und liegen damit deutlich über dem 
Ergebnis des Vorjahres. Diese Einnahmen sind im Vorfeld nur sehr schwer zu kalkulieren. 
 
Der Wasserbezug vom Zweckverband Berglen-Wieslauf in 2016 ist deutlich auf 81.270 m³ 
(Vorjahr 67.851 m³) gestiegen. Der Aufwand für den Fremdwasserbezug hat sich entsprechend 
auf 73.694,02 € erhöht (2015: 69.422,53 €, 2014: 61.308,07, 2013: 73.174,24 €, 2012: 
71.238,91 €, 2011: 50.471,98 €, 2010: 51.507,96 €, 2009: 60.468,30 €, 2008: 49.276,35 €, 
2007: 40.748,14 €). 
 
 
 
Die Zunahme des Fremdwasserbezugs erklärt sich durch den heißen Sommer 2016. Die Schüt-
tung der eigenen Quellen ging leicht zurück. Hinzu kam, dass im Zuge der Baumaßnahmen in 
Ödernhardt die dortige Quelle im November bis zum Abschluss der Arbeiten vom Netz genom-
men wurde. 
 
Weitere Gründe für den Fremdwasserbezug sind: 
 

- immer wieder auftretende Rohrbrüche sowie  



- die Abdeckung des Spitzenlastausgleichs (hohe Wasserentnahme über einen kurzen 
Zeitraum, z.B. Löschwasser, Netzmessungen, usw.). 

 
Der Stromverbrauch im Jahr 2016 ist mit 202.986 kWh, gegenüber 2015 mit 189.375 kWh, um 
13.611 kWh gestiegen. Die Strombezugskosten sind auf 36.713,25 € gestiegen (2015: 
34.176,56 €, 2014: 24.314,38 €, 2013: 36.845,77 €, 2012: 37.697,96 €, 2011: 31.215,74 €, 
2010: 34.602,04 €, 2009: 23.147,94 €, 2008: 16.385,67 €, 2007: 18.645,60 €). Die Stromliefer-
verträge der Gemeinde und des Wasserwerks werden regelmäßig gemeinsam mit anderen 
Kommunen und kommunalen Einrichtungen über den Gemeindetag Baden-Württemberg aus-
geschrieben. Es kann dadurch vorkommen, dass die Abrechnungszeiträume zwischen zwei 
Ausschreibungen variieren, so sind in den Abrechnungen für das Jahr 2016 13 Monate enthal-
ten. 
 
Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erhöhen sich 2016 auf 14.261,49 € 
(2015: 10.820,53 €, 2014: 42.408,73, 2013: 27.259,86 €, 2012: 21.294,20 €, 2011: 20.817,11 €, 
2010: 27.415,03 €, 2009: 61.296,33 €, 2008: 20.613,11 €, 2007: 47.778,84 €). Es wurde mehr 
Material bezogen, was sich auch an der Bestandsvergrößerung der Vorräte in der Bilanz zeigt. 
 
Die Aufwendungen für bezogene Leistungen (Unterhaltungsaufwand) sind mit 189.878,64 € 
geringfügig niedriger als im Vorjahr (2015: 192.956,59 €, 2014: 179.859,89 €, 2013: 178.174,50 
€, 2012: 150.643,19 €, 2011: 185.786,06 €, 2010: 172.516,73 €, 2009: 172.597,41 €, 2008: 
119.108,56 €, 2007: 87.350,71 €). Im Jahr 2016 lagen weniger Rohrbrüche (zehn Rohrbrüche 
an Hausanschlüssen, sechs Rohrbrüche an Hauptleitungen) vor als im Vorjahr (Rohrbrüche 
2015: Hausanschlüsse: 17, Hauptleitungen: sechs), dafür fielen die Aufwendungen für die Leis-
tungen des Bauhofs höher aus. 
 
Insgesamt hat sich der Materialaufwand gegenüber dem Vorjahr auf 332.820,29 € (2015: 
307.376,21 €, 2014: 307.891,07 €, 2013: 315.454,37 €, 2012: 280.874,26 €, 2011: 288.290,89 
€, 2010: 286.041,76 €, 2009: 317.509,98 €; 2008: 205.383,69 €, 2007: 194.523,29 €) erhöht. 
 
Der Wasserverlust im Jahr 2016 liegt mit 11,61 % etwas über dem des Vorjahres (2015: 8,87 
%, 2014: 11,09 %, 2013: 23,69 %, 2012: 22,55 %, 2011: 19,44 %, 2010: 23,44 %, 2009: 23,37 
%, 2008: 18,51%). 
 
Der Wasserverbrauch für Bauwasser, der Anteil für die Reinigungsmaßnahmen, die Übungen 
und Einsätze der Feuerwehr und des Betriebswassers können nur geschätzt werden. 
 
Die Wasserverluste entstanden durch die aufgetretenen Rohrbrüche an Hauptleitungen, Hyd-
ranten und Hausanschlussleitungen.  
 
Das Wasserwerk Berglen beschäftigt nur noch eine Reinigungskraft und die Hilfskräfte, um die 
Wasserzählerablesung durchzuführen. Der Personalaufwand betrug in 2016 6.865,85 € (2015: 
6.804,35 €, 2014: 6.690,32 €, 2013: 6.601,85 €, 2012: 3.820,75 €, 2011: 8.209,25 €, 2010: 
5.250,66 €, 2009: 51.699,38 €, 2008: 71.282,47 €, 2007: 70.388,60 €). 
 
 
Die Abschreibungen sind 2016 mit 218.527,42 € über dem Niveau des Vorjahres mit 
202.478,25 €. Dies ist auf die hohen Investitionen seit dem Jahr 2012 zurückzuführen. 
 
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 2016 56.611,11 € und liegen ca. 30,2 
% unter dem Niveau des Vorjahres (2015: 81.118,80 €, 2014: 71.335,41 €, 2013: 80.363,10 €, 
2012: 86.485,77 €, 2011: 87.535,61 €, 2010: 86.238,28 €, 2009: 81.020,46 €, 2008: 69.487,65 
€, 2007: 77.051,86 €). Aufgrund einer Änderung der Rechtsvorschriften werden die Aufwen-
dungen für das Wasserentnahmeentgelt (18.272,89 €) ab 2016 beim Materialaufwand verbucht. 
 
Die Zinsaufwendungen sind, bedingt durch eine Vorfälligkeitsentschädigung in Höhe von 
33.906,71 € aufgrund der Kündigung eines Darlehens, mit 121.306,98 € (2015: 86.896,23 €, 



2014: 100.073,07 €, 2013: 104.434,60 €, 2012: 106.800,18 €, 2011: 115.791,90 €, 2010: 
125.964,53 €, 2009: 127.033,11 €, 2008: 138.937,48 €, 2007: 144.620,93 €) deutlich höher als 
im Vorjahr.  
 
Das Wasserwerk wickelt seine Kassen- und Bankgeschäfte über die Gemeindekasse ab. Die 
notwendige Verzinsung der gegenseitigen Kassensalden ist mit 26.289,38 € (2015: 
13.539,01 €, 2014: 24.598,85 €, 2013: 42.100,01 €, 2012: 38.443,56 €, 2011: 34.970,73 €, 
2010: 37.147,40 €, 2009: 46.938,14 €, 2008: 52.684,71 €, 2007: 50.333,58 €) in vorstehendem 
Zinsbetrag enthalten.  
 
Die Verzinsung der von der Gemeinde gewährten Darlehen erforderte 2016 einen Aufwand von 
9.906,28 € (2015: 11.567,97 €, 2014: 18.320,10 €, 2013: 15.226,27 €, 2012: 17.864,54 €, 2011: 
26.778,93 €, 2010: 31.326,85 €, 2009: 35.874,79 €, 2008: 40.422,73 €, 2007: 44.970,67 €).  
 
Der Jahresgewinn 2016 in Höhe von 62.650,15 € (2015: 97.194,05 €, 2014: 30.824,05 €, 
2013: -13.341,76 €, 2012: 9.047,49 €, 2011: -28.689,41 €, 2010: -30.741,37 €, 2009:             -
34.567,45 €, 2008: -22.105,12 €, 2007: -63.641,36 €) soll in gleicher Höhe auf neue Rechnung 
vorgetragen werden. 
 
 
Als Beratungsunterlagen liegen bei: 
 

 Die Beschlussvorlage für 2016, 

 die Bilanz 2016, 

 die Gewinn- und Verlustrechnung 2016, 

 die Übersicht der Darlehensentwicklung 2016, 

 die Übersicht des Anlagevermögens 2016, 

 die Vermögensplan-Abrechnung 2016, 

 die Energieverbrauchsbilanz 2005-2016 sowie 
die Wassermengenbilanz 2015-2016. 
 
 
 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss des Wasserwerks Berglen für das Wirt-
schaftsjahr 2016 entsprechend der nachfolgenden Beschlussvorlage fest. 
 



 
 
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei 
1 x Landratsamt-Kommunalamt (über Kämmerei)  
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 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Herr Gemeinderat Karl-Heinz Moser  

 Frau Gemeinderätin Bettina Rommel  

   
 

Unentschuldigt :  
 

  
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Herr Attila Kisa; Herr 
Daniel Schreiber 
 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 
6. Feststellung des gebührenrechtlichen Ergebnisses für das Jahr 2016 für 

den Abwasserbereich der Gemeinde Berglen 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 346/2017, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.   
 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Feststellung des gebührenrechtlichen Ergebnisses für 
die Abwasserbeseitigung für das Jahr 2016 wie in Anlage 1 dargestellt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1x Kämmerei   
 



 
 

 

 
 

Feststellung des gebührenrechtlichen Ergebnisses für das Jahr 2016 
für den Abwasserbereich der Gemeinde Berglen 

 
 
Mit der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr (rückwirkend zum 01.01.2013) und der 
damit verbundenen Gebührenkalkulation für die Jahre 2013 bis 2015 wurde vom Gemeinderat 
beschlossen, eine kostendeckende Abwassergebühr zu kalkulieren.  
 
Gemäß dem Kommunalabgabengesetz für Baden-Württemberg dürfen Gebühren höchstens so 
bemessen werden, dass die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen insgesamt ansatzfähi-
gen Kosten der Einrichtung gedeckt werden. Bei der Gebührenbemessung können die Gesamt-
kosten in einem mehrjährigen Zeitraum berücksichtigt werden. Davon hat der Gemeinderat sei-
nerzeit Gebrauch gemacht und eine dreijährige Gebührenkalkulation beschlossen.  
 
Übersteigt am Ende des Bemessungszeitraums das Gebührenaufkommen die ansatzfähigen 
Gesamtkosten, so sind die Kostenüberdeckungen innerhalb der folgenden fünf Jahre auszu-
gleichen. Kostenunterdeckungen können ausgeglichen werden. Aus diesem Grund legt die 
Verwaltung jährlich eine Abrechnung des gebührenrechtlichen Ergebnisses zur Beschlussfas-
sung vor. 
 
Grundlage für die gebührenrechtlichen Ergebnisse sind die Rechnungsergebnisse der Jahres-
rechnung. Hierbei müssen die Rechnungsergebnisse dahingehend bereinigt werden, dass nur 
die Einnahmen und Ausgaben berücksichtigt sind, die auch das entsprechende Gebührenjahr 
betreffen. 
 
Im Vergleich zu den Rechnungsergebnissen wurden die Gebühreneinnahmen entsprechend 
bereinigt. Hier werden im jeweiligen Jahr nur die Abschläge jahresgerecht verbucht. Die Ab-
rechnung erfolgt in der Regel im Folgejahr. Aus diesem Grund muss die Abrechnung des Vor-
jahres herausgerechnet und die tatsächliche Abrechnung, die im Folgejahr verbucht wurde, 
hineingerechnet werden. Daher ist ein Vergleich mit der reinen Haushaltsrechnung nicht mög-
lich. 
 
Das gebührenrechtliche Ergebnis für das Jahr 2016 schließt insgesamt mit einer Überdeckung 
in Höhe von 153.190,42 € ab. Diese Überdeckung muss spätestens im Jahr 2021 in einer Ge-
bührenkalkulation ausgeglichen werden. Bei Aufteilung des Gesamtergebnisses weist die 
Schmutzwassergebühr eine Überdeckung in Höhe von 162.941,01 €, die Niederschlagswas-
sergebühr eine Unterdeckung in Höhe von 9.750,59 € auf. Der Straßenentwässerungskosten-
anteil 2016 beträgt 224.023,41 €. Die Berechnung ist in Anlage 1 dargestellt.  
 
Diese Unter- bzw. Überdeckungen im Jahr 2016 werden bereits in der nächsten Gebührenkal-
kulation für den Zeitraum 2018 bis 2020 eingestellt und verrechnet. 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/346/2017  

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

10.10.2017 öffentlich Entscheidung 
 
 



 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat beschließt die Feststellung des gebührenrechtlichen Ergebnisses für 
die Abwasserbeseitigung für das Jahr 2016 wie in Anlage 1 dargestellt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Verteiler:   

 
1x Kämmerei   
 

 





Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 10.10.2017 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 17 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 18 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Herr Gemeinderat Karl-Heinz Moser  

 Frau Gemeinderätin Bettina Rommel  

   
 

Unentschuldigt :  
 

  
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Herr Attila Kisa; Herr 
Daniel Schreiber 
 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
7. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Beteiligung von Nachbarge-

meinden an den Investitionskosten der Gemeinschaftsschulen der Ge-
meinden Leutenbach und Schwaikheim 
 

   

    
Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 341/2017 vor. Die Vorlage ist Be-
standteil des Protokolls.  
 
Der Vorsitzende nimmt Bezug auf die Sitzungsvorlage und erläutert nachfolgend den Sachver-
halt. Er ergänzt, dass das RP Stuttgart den Entwurf der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vor-
ab geprüft hat und der Stadt Winnenden angeraten hat, § 6 (Inkrafttreten) zu ändern, da ein 
rückwirkendes Inkrafttreten zum 01.09.2017 nach § 25 Abs. 5 GKZ nicht möglich ist, da die Ver-
einbarung am Tag nach der letzten öffentlichen Bekanntmachung rechtswirksam wird. Ein frühe-
rer Zeitpunkt könne nicht festgelegt werden.  
Um flexibler zu sein, sollte der Beschlussantrag nach Auffassung von Bürgermeister Friedrich 
deshalb dahingehend abgeändert werden, dass der Vorsitzende über den Abschluss der öffent-
lich-rechtlichen Vereinbarung in eigener Zuständigkeit entscheiden kann. Sollten wider Erwarten 
größere Änderungen in der Vereinbarung vorgenommen werden, wird der Gemeinderat umge-
hend informiert.  
 
Gemeinderätin Jooß spricht sich für den Abschluss der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung aus, 
da sie es für interkommunal verpflichtend hält, dass die Gemeinden ihren Anteil entrichten.    
 
Nachfolgend wird über den geänderten Beschlussantrag abgestimmt. 
 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
Über den Abschluss der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Beteiligung von 
Nachbargemeinden an den Investitionskosten der Gemeinschaftsschulen der Gemeinden 
Leutenbach und Schwaikheim (siehe Anlage) kann Bürgermeister Friedrich in eigener 
Zuständigkeit entscheiden. 
   
 
Verteiler: 1 x Hauptamt   
 



 
 

 

 
 

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Beteiligung von 
Nachbargemeinden an den Investitionskosten der 

Gemeinschaftsschulen der Gemeinden Leutenbach und Schwaikheim 
 
 
Die Große Kreisstadt Winnenden und die Nachbargemeinden haben eine gemeinsame Erfül-

lung ihrer Schulträgeraufgaben vereinbart. In der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung – zuletzt 

geändert im Jahr 2012 – ist für die Realschulen und Gymnasien in Winnenden eine Kostenbe-

teiligung der Schülerwohnsitzgemeinden festgelegt, die in einem prozentualen Anteil am Kapi-

taldienst für getätigte Investitionen besteht. Die Kosten werden je nach Schülerzahl auf die be-

teiligten Gemeinden, in deren Bereich die Schüler wohnen, umgelegt.  

 

Die Schulträgeraufgaben von Haupt-, Werkreal-, und Gemeinschaftsschulen haben die an der 

öffentlich-rechtlichen Vereinbarung beteiligten Gemeinden bisher für ihren Bereich jeweils 

selbst wahrgenommen. Nach der Aufhebung der Werkrealschule in Berglen und der schulorga-

nisatorischen Zusammenführung der Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule in Winnenden 

mit der Ludwig-Uhland-Gemeinschaftsschule in Schwaikheim, werden die Gemeinden Leuten-

bach und Schwaikheim (= Schulträgergemeinden) ab dem Schuljahr 2017/2018 die Aufgaben 

des Trägers von Gemeinschaftsschulen auch für die Gemeinde Berglen und die Große Kreis-

stadt Winnenden (= Nachbargemeinden) wahrnehmen. Die Nachbargemeinden sollen sich 

hierbei gleichartig wie bei den bereits bestehenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen zur 

gemeinsamen Erfüllung der Schulträgeraufgaben bei Realschulen und Gymnasien anteilig auch 

bei den Gemeinschaftsschulen an Investitionen beteiligen.  

 

Der Gemeinderat hat dem Abschluss einer Schulkostenvereinbarung analog anderer Schular-

ten am 15.11.2016 bereits grundsätzlich zugestimmt. Der von den beteiligten Kommunen ein-

vernehmlich erarbeitete Entwurf ist der Sitzungsvorlage als Anlage beigefügt.  

 

Bei Neu-, Erweiterungs- und Umbauten zur Schaffung des für eine zweizügige Gemeinschafts-

schule erforderlichen Schulraums besteht der finanzielle Beitrag der Nachbargemeinden an die 

Schulträgergemeinden in einem prozentualen Anteil am Kapitaldienst für das von der Schulträ-

gergemeinde zum Bau eingesetzte Investitionskapital. Die finanziellen Beiträge der Nachbar-

gemeinden werden alljährlich nach der Schülerzahl am Stichtag der allgemeinen Schulstatistik 

des laufenden Haushaltsjahres auf die beteiligten Gemeinden, in deren Bereich die Schülerin-

nen und Schüler wohnen, umgelegt.  

 

Die Höhe des Pauschalbetrags pro Schüler/in steht derzeit noch nicht fest. Hierzu finden zwi-

schen den beteiligten Kommunen weitere Abstimmungsgespräche statt. Die auf den gleichen 

Grundsätzen beruhende Vereinbarung für Realschulen und Gymnasien sieht nach neuesten 

Berechnungen einen Schulkostenbeitrag in Höhe von 89,33 € jährlich pro Schüler vor. Bei 283 

Schülern, die im Schuljahr 2016/2017 die betreffenden Schulen in Winnenden besuchten, ergab 

dies einen Kapitaldienst in Höhe von jährlich rund 25.000 €. Die Gemeinschaftsschulen in 

Schwaikheim/Winnenden bzw. Leutenbach werden aktuell von 40 Schülerinnen und Schülern 

besucht (Ludwig-Uhland-Gemeinschaftsschule Schwaikheim, Außenstelle Winnenden 23 Schü-

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/341/2017 210.7 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

10.10.2017 öffentlich Entscheidung 
 
 



ler/innen, Gemeinschaftsschule Leutenbach 17 Schüler/innen).  

 

Teilweise besuchen Schüler/innen der Gemeinde Berglen auch Schulen im Raum Schorndorf. 

Entsprechend einer Schulkostenvereinbarung aus dem Jahre 1997 beteiligt sich die Gemeinde 

Berglen als Wohngemeinde eines Grund-, Haupt-/Real-/Förderschülers oder eines Gymnasias-

ten auch hier an den Aufwendungen der Schulträgergemeinde mit einem jährlichen Pauschal-

betrag. Im Schuljahr 2016/2017 betrug der Schulkostenanteil 77,00 € pro Schüler und Jahr. 

Dieser Betrag wird an die Große Kreisstadt Schorndorf auch für Schüler/innen an Gemein-

schaftsschulen entrichtet. 

 
   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Dem Abschluss der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Beteiligung von Nach-
bargemeinden an den Investitionskosten der Gemeinschaftsschulen der Gemeinden Leu-
tenbach und Schwaikheim (siehe Anlage) wird zugestimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Verteiler:   

 
1 x Hauptamt   
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 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Herr Gemeinderat Karl-Heinz Moser  

 Frau Gemeinderätin Bettina Rommel  

   
 

Unentschuldigt :  
 

  
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Herr Attila Kisa; Herr 
Daniel Schreiber 
 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
8. Örtliche Bedarfsplanung 2017/2018 für die Kinderbetreuung in Berglen 

 
   

    
Auf die Sitzungsvorlage 343/2017 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls. 
 
Einleitend führt der Vorsitzende kurz in die Thematik ein und betont, dass der Personalbedarf in 
jeder Kindertageseinrichtung der Gemeinde übererfüllt ist. Die Gemeinde ist diesbezüglich sehr 
gut aufgestellt. Aushängeschild für Berglen ist auch das gute, flexible Betreuungsangebot. Er 
weist außerdem darauf hin, dass ein Vor-Ort-Termin stattgefunden habe und er sehr zuversicht-
lich sei, dass die Kindergartengruppe in Vorderweißbuch bis zum Frühjahr 2018 belegt werden 
könne.  
 
Hauptamtsleiterin Ehmann erläutert dem Gremium die örtliche Bedarfsplanung für die Kinderbe-
treuung anhand einer PowerPoint-Präsentation ausführlich. 
 
Gemeinderätin Jooß dankt für die Vorstellung der Bedarfsplanung.  
 
Zu einer Anfrage von Gemeinderätin Jooß teilt Frau Ehmann mit, dass die Jugendbegleiter von 
der Schule selbständig gesucht werden.  
 
Gemeinderätin Jooß hält es für sehr positiv, dass die Gemeinde selbst ausbildet.  
 
Für Gemeinderat Scherhaufer wäre wichtig, dass die mehrgruppige Kindertageseinrichtung im 
Neubaugebiet Hanfäcker sehr frühzeitig in Angriff genommen wird, um neuzugezogene Kinder 
sofort dort aufnehmen zu können.  
 
Hierzu teilt der Vorsitzende mit, dass mit dem Bau möglichst dann begonnen werden soll, sobald 
die Erschließung dieses Gebiets abgeschlossen ist. 
 
Gemeinderat Schade dankt ebenfalls der Verwaltung für die Vorstellung der Bedarfsplanung. 
Die zeitnahe Umsetzung einer Kindertageseinrichtung in Rettersburg ist für den weiteren Bedarf 
sehr beruhigend.   
 
 



Der Gemeinderat fasst nachfolgend den einstimmigen Beschluss: 
 
Der örtlichen Bedarfsplanung zur Weiterentwicklung der Tagesbetreuungsangebote für 
Kinder gemäß beiliegender Anlage wird zugestimmt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Hauptamt   
 



 
 

 

 
 

Örtliche Bedarfsplanung 2017/2018 für die Kinderbetreuung in 
Berglen 

 
 
Über die örtliche Bedarfsplanung werden der Ausbaustand und die Planung der außerschuli-

schen Betreuung von Kindern im Alter bis zu zwölf Jahren dargestellt. Es wird das Ziel verfolgt, 

ein bedarfsgerechtes Angebot in der Gemeinde zu schaffen.  

 

Die örtliche Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2017/2018 sowie die Berechnung der be-

treffenden Kinderzahlen ist der Vorlage als Anlage beigefügt.  

   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der örtlichen Bedarfsplanung zur Weiterentwicklung der Tagesbetreuungsangebote für 

Kinder gemäß beiliegender Anlage wird zugestimmt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Hauptamt   
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 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Herr Gemeinderat Karl-Heinz Moser  
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Unentschuldigt :  
 

  
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Herr Attila Kisa; Herr 
Daniel Schreiber 
 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 
9. Einziehung des Fußweges Flst. 1854 auf Gemarkung Rettersburg 

 
   

    
Auf die Sitzungsvorlage 345/2017 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls. 
 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 
 

1. Die im beiliegenden Lageplan blau markierte Fläche des öffentlichen Weges 
Flst.Nr. 1854 auf Gemarkung Rettersburg ist für den öffentlichen Verkehr entbehr-
lich. Sie soll deshalb gemäß § 7 Abs. 1 Straßengesetz (StrG) eingezogen werden. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Absicht der Einziehung gemäß § 7 Abs. 3 StrG 
im Amtsblatt der Gemeinde Berglen öffentlich bekanntzumachen mit dem Hinweis, 
dass Einwendungen gegen die geplante Einziehung innerhalb von drei Monaten 
vorgebracht werden können.  

3. Die Vermessung wird nach Abschluss des Einziehungsverfahrens durchgeführt.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Ordnungsamt  
  1 x Bauamt   
 



 
 

 

 
 

Einziehung des Fußweges Flst. 1854 auf Gemarkung Rettersburg 
 
 
Die Gemeinde Berglen hat die Absicht, den Fußweg Flst. 1854 auf Gemarkung Rettersburg 
einzuziehen.  
 
Dieser Teil des öffentlichen Weges wird im Zuge der Bauleitplanung des Baugebiets „Han-
fäcker“ für den öffentlichen Verkehr entbehrlich. Aus Sicht der Verwaltung bestehen keine Be-
denken gegen eine Einziehung und Entwidmung der Teilfläche. 
 
 

 
 
   
  

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
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B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
 

4. Die im beiliegenden Lageplan blau markierte Fläche des öffentlichen Weges 

Flst.Nr. 1854 auf Gemarkung Rettersburg ist für den öffentlichen Verkehr entbehr-

lich. Sie soll deshalb gemäß § 7 Abs. 1 Straßengesetz (StrG) eingezogen werden. 

5. Die Verwaltung wird beauftragt, die Absicht der Einziehung gemäß § 7 Abs. 3 StrG 

im Amtsblatt der Gemeinde Berglen öffentlich bekanntzumachen mit dem Hinweis, 

dass Einwendungen gegen die geplante Einziehung innerhalb von drei Monaten 

vorgebracht werden können.  

6. Die Vermessung wird nach Abschluss des Einziehungsverfahrens durchgeführt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Verteiler:   

 
1 x Ordnungsamt  
1 x Bauamt   
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 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Herr Gemeinderat Karl-Heinz Moser  
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Unentschuldigt :  
 

  
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Herr Attila Kisa; Herr 
Daniel Schreiber 
 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
10. Beschlussfassung über die Annahme von Spenden    
    
Der Vorsitzende informiert das Gremium über folgende bei der Gemeindeverwaltung eingegan-
gene Spenden:  
 

 Anonyme Spende   Kiga Vorderweißbuch     20,00 € 

 Attila u. Ute Kisa   Kiga Vorderweißbuch  
für Anschaffung Spielgeräte  110,00 € 

 
Der Gemeinderat stimmt der Spendenannahme einstimmig zu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Gemeindekasse 
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